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drei Herren Verfasser der schriftlichen Arbeiten sprachen sich à für ein Schulgesetz

aus, was ihnen alle Ehre macht. In der Diskussion traten 12 Redner

auf, von denen aber nur 4 für ein Schulgesetz in die Schranken traten. Man
anerkannte allgemein, daß in ben letzten 20 Jahren das Schulwesen bedeutende

Fortschritte gemacht, und daß das Volk im Allgemeinen willig sei, den

Anordnungen der Schulbehörden Folge zu leisten und man jetzt errungen habe,

was vor 20 Jahren nur erst frommer Wunsch gewesen, z. B. die Schulpflichtigkeit

der Kinder bis in's 12. Jahr. Ein Schulgesetz würde zwar Manches

ordnen und regeln, aber der Volksgeist könnte durch ein Gesetz nicht gebessert

werden. Der Appenzeller sei offen genug ; er merce, was Noth thue, und sei

zu Opfern freudig bereit ; aber die Zwangsjacke der Gesetze laffe er stch nicht

gerne anziehen, und wenn die Revisionskommission nach bem Muster von

Thurgau und Zürich ein Schulgesetz entwerfen und vorlegen wollte — ganz

sicher würde die Landsgemeinde dasselbe verwerfen, weil dann der Staat höchst

wahrschàlich mehr Rechte an fich zöge und die Gemeinden mehr Pflichten zu

erfüllen und mehr Opfer zu bringen hätten. Wenn, wie bisher, würdige

Geistliche, wackere Lehrer und intelligente Privaten mit den Schulbehörben Hand
in Hand klug und weise für die Sache der Schule und Erziehung wirkten, so

würden wir auch in Zukunft ohne Gesetz weiter kommen. — Mit überwiegender

Mehrheit ward dann beschlossen, keinen Wunsch und Antrag zu einem

Schulgesetze an bie Revisionskommission gelangen zu lassen.

Privat - Corresponde»;.
Hr. I. F-, Lehrer in H. (Thurgau): Deinem Wunsch ist entsprochen. Gruß

und Handschlag — Hr. B. B., Lehrer in St. (Bern): Auskunft über fragliches
Werk können Sie in jeder Buchhandlung erhalten. Freundlicher Gruß! — Hr. E.
in St. Gallen: Ihre Sendung ist mir erst dieser Tage zugekommen.

Anzeigen.

Englisch, französisch und italienisch!
Die wöchentlich erscheinenden Unterrichtsbriefe ersetzen die Stelle eines

tüchtigen Sprachlehrers, führen aber schneller zum Ziele. Zur Theilnahme sind
weder Vorkenntnisse noch Bücher erforderlich. Der Kursus umfaßt den
Zeitraum eines Jahres; neue Theilnehmer können indeß jederzeit hinzutreten.


	Privat-Correspondenz

